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Allgemeines

Die Gartenordnung beinhaltet als Grundordnung die Regeln fiir die Gestaltung und
Nutzung der Kleingarten sowie fur die Ordnung, Pflege und Sauberkeit und fur das
Zusammenleben in den Kleingartenanlagen. Die Gartenordnung ist Bestandteil der
Kleingartenpachtvertrdge und konkretisiert die Rechte und Pflichten der Pachter von
Kleingarten. Zur Durchsetzung dieser Gartenordnung kann der Verpachter den
Vorstand des Kleingartenvereins beauftragen. Im Folgenden werden der
Zwischenpachter oder der beauftragte Vorstand des Kleingartnervereins als
Verpachter genannt.

Beziehungen zwischen Kleingartnern - Nutzung und Pflege der
Gemeinschaftseinrichtungen

Die Beziehungen zwischen den Kleingartnern sind auf die gegenseitige Achtung und
Unterstitzung, kameradschaftliche Hilfe, Ricksichtnahme und Zuvorkommenheit im
individuellen Verhalten auszurichten.

Die Kleingartner sind berechtigt, die gemeinschaftlichen Einrichtungen der
Kleingartenanlage zu nutzen. Alle Gemeinschaftseinrichtungen und Geréate sind
schonend zu behandeln, um Beschadigungen zu verhindern.

Fur Schaden, die vorsatzlich oder fahrlassig verursacht wurden, ist der Nutzer
haftbar und auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen zum Schadenersatz
verpflichtet.

Jeder Pachter ist verpflichtet, sich an der Gestaltung, Pflege, Erhaltung, Um- und
Neubau von Gemeinschaftseinrichtungen durch Arbeitseinsatze und finanzielle Mittel
(Umlagen) zu beteiligen. Fur nicht geleistete Gemeinschaftsarbeit ist der Pachter zur
Zahlung eines entsprechenden Geldbetrages (Ersatzleistung) verpflichtet.
Leistungen fur die Gemeinschaft sind nicht riickzahlbar. Bei Pachterwechsel kdnnen
besondere Leistungen, die der Pachter zur ErschlieBung der Kleingartenanlage oder
Rekonstruktion von Gemeinschaftseinrichtungen erbracht hat, auf Beschluss des
Vereins anteilig vom nachfolgenden Pachter erstattet werden.

Der Kleingartenpachter hat fir den Schutz und die Pflege der
Gemeinschaftseinrichtungen einzutreten, etwaige Missstdnde abzustellen oder diese
dem Vorstand des Kleingartnervereins bzw. dem Verpachter zu melden. Die zur
Kleingartenanlage gehérende Baum- und Strauchbestand sowie gemeinschaftlich zu
nutzende Rasenflachen sind schonend und pfleglich zu behandeln. Eingriffe in
vorgenannte Bestande sind nur mit Genehmigung des Verpéachters zulassig.

Die Wege vor den Kleingarten sind von den Pachtern des angrenzenden
Kleingartens in gutem Zustand zu halten. Baumaterial u.a. darf nur kurzfristig unter
Beachtung der Ublichen Sicherheitsbestimmungen aulRerhalb des Kleingartens
gelagert werden, wenn dadurch keine Behinderung bei der Benutzung der Wege
entsteht.
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Fir Gemeinschaftsarbeiten kdnnen durch den Pachter Ersatzpersonen gestellt
werden bzw. ein finanzieller Ausgleich erfolgen. Entsprechende Details sind durch
die Kleingartnervereine festzulegen.

Eine Verweigerung der Gemeinschaftsarbeit sowie die Nichtzahlung des finanziellen
Beitrages fur nicht geleistete Stunden kénnen zur Kiindigung des
Kleingartenpachtvertrages nach MaRgabe des Bundeskleingartengesetzes fuhren.

Gestaltung und Nutzung der Kleingarten

Die Ubergabe der Kleingarten erfolgt nur zum Zwecke der kleingartnerischen
Nutzung und Erholung im Sinne der Bestimmungen des Bundeskleingartengesetzes.
Die kleingartnerische Nutzung beinhaltet die Kombination des nicht erwerbsmaRigen
Anbaus von Obst, Gemise, Blumen und anderen Gartenbauerzeugnissen durch den
Kleingartner oder seine Familienangehorigen sowie die Gestaltung und Nutzung des
Kleingartens zu Erholungszwecken.

Jeder Pachter kann seinen Kleingarten bei Einhaltung der Festlegungen des
Kleingartenpachtvertrages, der Kleingartenordnung, nach seinen eigenen
Vorstellungen zweckmaRig und asthetisch gestalten und nutzen.

Kann der Pachter aus gesundheitlichen oder kérperlichen Grinden voribergehend
seinen Kleingarten nicht selbst bearbeiten, so darf er mit schriftlicher Genehmigung
des Verpachters einen Betreuer einsetzen.

Analog sollte auch bei anderen gesellschaftlich gerechtfertigten Griinden verfahren
werden. Die Genehmigung muss jahrlich erneuert werden.

Mit dem Abschluss des Kleingartenpachtvertrages Ubernimmt der Pachter die
Verantwortung flr eine ordnungsgemalfe kleingartnerische Nutzung des
Kleingartens, insbesondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen fur den
Eigenbedarf, zur Erholung sowie fir Pflege und Schutz von Natur und Umwelt. Aus
dem Pachtgrundstiick dirfen weder Sand, Erde oder andere Bodenbestandteile
entnommen bzw. dauerhafte Veranderungen vorgenommen werden.

In den Kleingarten sollten bevorzugt Obstgehdlze als Niederstamm gepflanzt werden.
Vorhandene gesunde Obstgehdlze anderer Stammformen sollen gepflegt und
erhalten werden, wenn die benachbarten Gartennutzer nicht in der Nutzung ihrer
Garten beeintrachtigt werden.

Die im Anhang festgelegten Pflanz- und Grenzabstande sind einzuhalten.

Die Anpflanzung hochwachsender Laub- und Nadelgehdlze (z.B. Fichten jeder A,
Kiefern, Birken, Weiden u.d.) ist im Kleingarten nicht zuldssig. Es sollen nur niedrige
und halbhohe Zierstraucher (bis 2,50 m) Verwendung finden, die nicht als
Wirtspflanzen fur Schadlinge und Krankheiten bei Obstgehdélzen und anderen
Nutzpflanzen gelten.

In Kleingarten kann auf Beschluss der Mitgliederversammlung des Vereins und
Zustimmung des Verpéchters die Haltung von Kaninchen, Hihnern und Tauben in
Volieren zugelassen werden, wenn die kleingartnerische Nutzung nicht wesentlich
beeintrachtigt und die Kleingartnergemeinschaft nicht dadurch gestort wird.
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Werden Haustiere, z.B. Hunde und Vdgel, in die Kleingartenanlage mitgebracht, so
hat der Pachter des Kleingartens dafiir zu sorgen, dass niemand belastigt wird.
Fir Hunde besteht auRerhalb des Kleingartens grundsatzlich Leinenzwang. Fir
Schaden, die ein Tier verursacht, haftet der Eigentimer bzw. der Besitzer.

Fir das Aufstellen von Bienenstanden bzw. zur Bienenhaltung ist die Genehmigung
bei dem Verpachter einzuholen und die fir die Bienenhaltung mafigeblichen
Vorschriften sind strikt einzuhalten.

Errichtung von Bauwerken

Die Errichtung von Bauwerken (Lauben) erfolgt auf der Grundlage der maligebenden
Bestimmungen des Bundeskleingartengesetzes und der Festlegungen der
Gestaltungsprojekte der Kleingartenanlage, unter Beachtung des Grundsatzes, dass
nur ein Baukoérper im Kleingarten zulassig ist.

Sie durfen einschlielllich Abort, Gerateraum und Uberdachtem Freisitz eine bebaute
Grundflache von 24 m? nicht Uberschreiten. An Lauben, die unter Bestandsschutz
des § 20a des Bundeskleingartengesetzes stehen sind keine Erweiterungen
zulassig.

Zusatzlich zu der fir den Laubenbau erforderlichen Grundflache dirfen héchstens
10% der verbleibenden Kleingartenflache versiegelt werden. Die Verwendung von
Ortbeton ist nicht zuldssig. Vor Errichtung bzw. beabsichtigter Veranderung der
Gartenlaube oder anderer Bauwerke (Gewachshauser, abflusslose Gruben) ist der
Pachter verpflichtet, die schriftliche Zustimmung des Zwischenpéachters
(Stadtverband) Uber den Vorstand des Kleingartenvereins einzuholen.
Abweichungen von der erteilten Zustimmung sind unzuldssig.

Mit Zustimmung des Verpachters kdnnen Windschutzblenden und Pergolen errichtet,
einfache Sitzplatze sowie Zier- und Wasserpflanzenteiche mit flachem Randstreifen
bis maximal 10 m? Grundfldche angelegt werden. Bei der Anlage von Gartenteichen
sind Lehm-Ton-Dichtungen oder Folie zu verwenden.

Je Kleingarten kann ein Kleingewachshaus (Kalthaus) oder Folienzelt mit maximaler
Grundflache bis zu 10 m? und einer Hohe bis 2,20 m errichtet werden. Darlber
hinaus sind Folientunnel und Frihbeetkasten gestattet. Der Grenzabstand fur
Gewachshauser, Folientunnel und -zelte muss mindestens 1 m betragen.

Bei genehmigter Kleintierhaltung ist das Aufstellen von transportablen Kleintierstallen
zulassig. Bei Pachterwechsel besteht fir diese Baulichkeiten kein
Entschadigungsanspruch.

Das zeitbegrenzte Aufstellen von transportablen Plastikschwimmbecken und Zelten
im Bereich der Kleingarten ist statthaft. Ausgenommen hiervon sind Becken und
Zelte mit mehr als 12 m? Grundflache.

Das Aufstellen von Kinderspielhausern als Spielgerat bis zu einer Grée von 2 m?
Grundflache (H6he maximal 1,25 m) ist mdglich. Sie durfen nur fur den Zweck ihrer
Bestimmung genutzt werden.
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Die Errichtung von sichtbehindernden Einfriedungen an der Kleingartengrenze oder
im Kleingarten ist von der vorherigen Genehmigung durch den Verpachter abhangig.

Nicht zuldssig ist die Errichtung von Schuppen, Garagen, freistehenden Toiletten,
festen Feuerstellen mit Schornstein, Kleintierstallen sowie sonstigen Auf- und
Anbauten, die den Festlegungen des Bundeskleingartengesetzes widersprechen.

Bei Feststellung rechtswidriger Bebauung oder sonstiger rechtswidriger Nutzung der
Kleingarten sind die Pachter zur unverziglichen Wiederherstellung des
ordnungsgemallen Zustandes auf ihre Kosten verpflichtet.

Umwelt- und Naturschutz

Die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege
sind bei der Nutzung und Bewirtschaftung des Kleingartens zu bertcksichtigen.
Jeder Kleingartner Gbernimmt mit der ihm anvertrauten Gartenflache personlich
Verantwortung fur eine 6kologische Bewirtschaftung und fur die Erhaltung und Pflege
von Umwelt und Natur nach den Grundregeln eines 6kologisch orientierten
Kleingartenwesens im Land Brandenburg.

Bei der Gestaltung und Nutzung von Kleingarten ist der Erhaltung, dem Schutz und
der Schaffung von Biotopen eine gebihrende Bedeutung beizumessen.

In jedem Kleingarten sollten durch geeignete MaRnahmen die Lebensbedingungen
fur Nutzlinge geschaffen, erhalten und verbessert werden.

Alle Gartenabfalle, Laub und Stalldung sind sachgemaf zu kompostieren. Beim
Anlegen eines Komposthaufens ist ein Mindestabstand von 0,5 m von der
Nachbargrenze einzuhalten.

Fakalien sind nach dem Stand der Technik und unter Bertcksichtigung der Belange
des Umweltschutzes vom Pachter zu beseitigen.

Ein Verbrennen von Abfallen ist grundsatzlich nicht gestattet, aufler wenn dies zur
Bekampfung von Krankheiten unabdingbar ist. Fir das Verbrennen oder das
anderweitige Beseitigen der beim Obstbaumschnitt anfallenden Aste und Zweige
(ohne Laub) gelten die Festlegungen der értlichen Behérden.

Jeder Kleingartennutzer hat die Pflicht, Pflanzenkrankheiten und Schadlinge
sachgemal zu bekampfen. Meldepflichtige Krankheiten sind durch die Kleingartner
und Vorstande an die zustédndigen Behdrden zu melden. Die von den zustandigen
Behdrden empfohlenen MalRnahmen zur Schadlingsbekdmpfung und zur Erlangung
eines gesunden Erntegutes sollen beachtet und befolgt werden. Die Anwendung von
Herbiziden (chemische Unkrautbekampfungsmittel) in den Kleingarten ist verboten.
Alle Pflanzenschutzmalinahmen sind so durchzuflihren, dass keine Bienenschaden
auftreten sowie Beeintrachtigungen der Kulturen in den Nachbargarten
ausgeschlossen sind.

Zur Gewahrleistung des Vogelschutzes in den Kleingartenanlagen sollten die Pachter
von Kleingarten fiir die Schaffung von Nistgelegenheiten, Futterplatzen und Tranken
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flir Vogel sorgen. Wahrend der Brutzeit hat der Schnitt von Hecken und Strauchern
zu unterbleiben.

Ordnung und Ruhe

Die Pflege und Sauberhaltung der Wege, Platze, Grinflachen und zur
Kleingartenanlage gehérenden Auflenanlagen ist gemeinsames Anliegen aller
Kleingartner.

Nicht gestattet ist das Abbrennen von Weg- und Feldrainen.

Das Reparieren und Waschen von Kraftfahrzeugen und Wohnwagen ist im Bereich
der Kleingartenanlagen untersagt. Das Befahren der Wege (auf3er durch behinderte
Personen) ist im Anlagenbereich nicht statthaft.

Das Abstellen und Parken von Kraftfahrzeugen, Wohnwagen u.a. ist nur auf
ausdricklich dafir vorgesehenen Platzen erlaubt.

Jeder Pachter ist verpflichtet, die fir die Kleingartenanlage durch den Verpachter
oder den Verein festgelegte Ordnung zur Benutzung der Wege, zum Schlief3en der
Tore oder Tiuren der Anlage einzuhalten.

Die Pachter sind verpflichtet, auf Ruhe, Ordnung und Sicherheit zu achten und ihre
Angehorigen und Gaste dazu entsprechend anzuhalten.
Beim Aufenthalt in der Kleingartenanlage ist jeder ruhestérende Larm zu vermeiden.
Besondere Ruhe ist zu wahren:

taglich zwischen 12.00 und 15.00 Uhr

sowie vor 8.00 und nach 22.00 Uhr

an Sonn- und Feiertagen ganztagig.

Gartengerate mit hohem Arbeitsgerdusch kédnnen nur von 8.00 bis 12.00 Uhr und
von 15.00 bis 19.00 Uhr benutzt werden. Weitere Einschrankungen durch den
Verpachter sind maglich.

Die Lautstarke von Rundfunk-, Fernseh- und Phonogeraten ist so abzustimmen,
dass niemand belastigt wird. Gleiches gilt fir das Spielen von Musikinstrumenten
jeder Art.

VerstoRe
VerstoRRe gegen die Gartenordnung, die nach schriftlicher Aufforderung durch den
Verpachter in einer angemessenen Frist nicht behoben sind, kdnnen wegen

vertragswidrigen Verhaltens der Pachter zur Kiindigung der Pachtvertrage flihren.

Hausrecht




8.1 Der Verpachter bzw. dessen Bevollmachtigte sind berechtigt, die Kleingartner und
die Gartenlauben im Beisein des Pachters mit dem Zweck der Uberpriifung der
Einhaltung der Pachtbestimmungen zu besichtigen.

8.2 Der Verpachter sowie dessen Bevollmachtigte sind berechtigt, Familienangehdrige
der Pachter und Besucher, die trotz Abmahnung gegen die Gartenordnung oder die
guten Sitten verstoRen, das Betreten der Kleingartenanlage zeitbegrenzt zu
untersagen.

9 Schlussbestimmungen

Die Mitgliederversammlungen der Kleingartenvereine kdnnen nach Abstimmung mit
dem Verpachter Uber die Festlegungen dieser Gartenordnung hinaus Erganzungen
und spezifische MaRhahmen zur Durchsetzung dieser Gartenordnung in ihrer
Kleingartenanlage beschlielen, die jedoch den Festlegungen dieser Gartenordnung
nicht widersprechen durfen.

Beschlossen am 26.11.1991 durch den Landesvorstand des Landesverbandes Brandenburg
der Gartenfreunde e.V..
Diese Gartenordnung tritt anstelle der vorher glltigen Gartenordnung ab 01.01.1992 in Kraft.

Potsdam, den 26.11.1991

Préazisiert fur den Stadtverband Frankfurt (Oder) der Gartenfreunde e.V. durch
Beschlussfassung des Stadtvorstandes am 20.03.1999



Anhang 01 - Pflanz- und Grenzabstdnde von Obstgehélzen und Stréduchern in Kleingérten

Reihen- Abstand in Mindest-
entfernung der Reihe entfernung
von der Grenze
in Meter in Meter in Meter

Apfel

Niederstamme, Stammhdohe bis 60 cm 3,50 - 4,00 2,50 - 3,00 2,00

Viertelstamm, Stammhohe bis 80 cm Einzelbaum 3,00
Birne

Niederstamme, Stammhdohe bis 60 cm 3,00-4,00 3,00-4,00 2,00

Viertelstamm, Stammhohe bis 80 cm Einzelbaum 3,00
Quitte 3,00 -4,00 2,50 - 3,00 2,00
Sauerkirsche

Niederstamm 60 cm 4,00 4,00 - 5,00 2,00
Pflaume

Niederstamm 60 cm 3,50 -4,00 3,50-4,00 2,00
Pfirsich/Aprikose

Niederstamm 60 cm 3,50 -4,00 3,00 2,00
SiiRkirsche Einzelbaum 3,00
Obstgeholze in Heckenform, schlanke
Spindeln und andere kleinkronige Baumformen 2,00
Schwarze Johannisbeere

Blische 1,50 1,50 - 2,50 1,25
Johannisbeere, rot und weil}

Blische und Stammchen 2,00 1,00-1,25 1,00
Stachelbeere

Blsche und Stammchen 2,00 1,00-1,25 1,00
Himbeeren und Brombeeren in
Spaliererziehung

Himbeeren 1,50 0,40 - 0,50 0,75

Brombeeren rankend 2,00 2,00 1,00

Brombeeren aufrechtstehend 1,50 1,00 0,75

Ziergehdlze und Hecken mindestens 1,00
Wuchshohen von Hecken

Zwischen den Kleingarten 0,50-0,70m

Zu den Wegen innerhalb der Anlage 1,00-1,30 m

Zur AuBengrenze der Kleingartenanlage | 1,80 -2,20 m




	Wuchshöhen von Hecken

